
Unverbindliche Empfehlungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) 

Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 
 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Berufshaftpflichtversicherung von Architekten, Bauingenieuren und 

Beratenden Ingenieuren 
 

Musterbedingungen des GDV 
 
 
A. Berufshaftpflichtversicherung 
 

Der Versicherungsschutz für die im Antrag/Versicherungsschein beschriebene freiberufliche Tätigkeit 
wird auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) gewährt, soweit die nachfolgenden Besonderen Bedingungen für die Berufshaftpflichtversiche-
rung nichts anderes bestimmen. 
 

 
1. Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für die Folgen von Verstößen bei 

der Ausübung der im Versicherungsschein beschriebenen Tätigkeit. 
 
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 8 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung durch vom Versicherungsnehmer erbrachte Arbeiten oder sonstige Lei-
stungen. 

 
1.2 Der Versicherungsschutz umfaßt Personenschäden und sonstige Schäden (Sach- und Vermögens-

schäden gemäß § 1 Ziff. 1AHB und 3 AHB) zu den im Versicherungsschein festgelegten Versiche-
rungssummen. Diese bilden die Höchstgrenze bei jedem Verstoß. 

 
1.3 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 
Die Versicherungssummen stehen nur einmal zur Verfügung, 

 
a) wenn mehrere gleiche oder gleichartige Verstöße, die unmittelbar auf demselben Fehler beruhen, 

 
- zu Schäden an einem Bauwerk oder mehreren Bauwerken führen, auch wenn diese Bauwer-

ke nicht zum selben Bauvorhaben gehören 
und/oder 

- zu Schäden durch eine oder mehrere Umwelteinwirkungen führen; 
 

b) wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden führen; 
 

c) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf die sich der Versicherungsschutz 
bezieht. 

 
§ 3 Ziff. III 2 Abs. 1 Satz 3 AHB wird gestrichen. 

 
 
2. Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 
2.1 Der Versicherungsschutz umfaßt Verstöße, die zwischen Beginn und Ablauf des Versi-

cherungsvertrages begangen werden, sofern sie dem Versicherer nicht später als fünf Jahre nach Ab-
lauf des Vertrages gemeldet werden. 

 
2.2 Beim erstmaligen Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung erstreckt sich der Versicherungsschutz 

auch auf solche Verstöße, die innerhalb eines Jahres vor Beginn des Versicherungsvertrages begangen 
wurden, wenn sie dem Versicherungsnehmer bis zum Vertragsabschluß nicht bekannt waren (Rück-
wärtsversicherung). 
 
Als bekannt gilt ein Verstoß auch dann, wenn er auf einem Vorkommnis beruht, das der Versiche-



rungsnehmer als Fehler erkannt hat oder das ihm gegenüber als Fehler bezeichnet wurde, auch wenn 
noch keine Schadenersatzansprüche erhoben oder angedroht wurden. 

2.3 Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist der Schaden am Bauwerk. 
 
2.4 Die Ausschlüsse gemäß § 4 Ziff. I 5 AHB und § 4 Ziff. I 6 b) AHB finden keine Anwendung. 
 
2.5 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 7 AHB und § 4 Ziff. I 8 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 

aus  
 

- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen,  
- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten. 

 
Soweit der vorstehende Einschluß auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfaßt, besteht kein 
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. 

 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
a) wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation 

eintreten; 
b) aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus berufli-

chem oder wissenschaftlichem Anlaß im Betrieb des VN eine Tätigkeit ausüben und hierbei die 
von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu 
nehmen haben. Dies gilt nur hinsichtlich der Folgen von Personenschäden. 

 
 
3. Arbeitsgemeinschaften und Planungsringe 
 
3.1 Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, bei denen die Aufgaben im 

Innenverhältnis nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt sind, besteht 
Versicherungsschutz für Verstöße, die bei einer vom Versicherungsnehmer übernommenen Aufgabe 
begangen wurden, und zwar voll bis zu den vereinbarten Versicherungssummen. 

 
3.2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 
Sind die Aufgaben nicht im Sinne von Absatz 1 aufgeteilt, so ermäßigen sich die Ersatzpflicht des Ver-
sicherers und die vereinbarten Versicherungssummen auf die Quote, welche der prozentualen Beteili-
gung des Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine quotenmäßige Auftei-
lung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil entsprechend der Anzahl der Partner der Ar-
beitsgemeinschaft. 

 
3.3 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft un-
tereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen sol-
cher Schäden, die ein Partner oder die Arbeitsgemeinschaft unmittelbar erlitten hat. 

 
3.4 Die Bestimmungen der Ziffern 1 bis 3 sind bei Teilnahme an Planungsringen entsprechend anzuwen-

den. 
 
 
4. Ausschlüsse 
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
 
 4.1 aus der Überschreitung der Bauzeit sowie von Fristen und Terminen, 
 4.2 aus der Überschreitung von Vor- und Kostenanschlägen, 
 4.3 gestrichen 
 4.4 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten, 
 4.5 aus der Vergabe von Lizenzen, 
 4.6 aus dem Abhandenkommen von Sachen einschließlich Geld, Wertpapieren und Wertsachen, 
 4.7 die als Folge eines im Inland oder Ausland begangenen Verstoßes im Ausland eingetreten sind, 
 4.8 die der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter durch ein bewußt gesetz-, vorschrifts- oder sonst 

pflichtwidriges Verhalten verursacht hat, 
 4.9 aus der Vermittlung von Geld-, Kredit-, Grundstücks- oder ähnlichen Geschäften sowie aus der Vertre-

tung bei solchen Geschäften, 
4.10 aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus der Kassenführung sowie wegen Untreue und Unterschlagung, 



4.11 von juristischen oder natürlichen Personen, die am Versicherungsnehmer beteiligt sind. 



 5. Mitversicherte Personen 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
5.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder 

Beaufsichtigung angestellt hat, in dieser Eigenschaft; 
 
5.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrich-

tungen verursachen. Als Betriebsangehörige gelten auch die nicht in einem Anstellungsverhältnis ste-
henden Mitarbeiter (freie Mitarbeiter). 

 
 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung 
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 
 
6. Nicht versicherte Risiken 
 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 
6.1 Die Berufshaftpflicht ist nicht versichert, wenn der Versicherungsnehmer Verpflichtungen übernimmt, 

die über das im Antrag/Versicherungsschein beschriebene Berufsbild hinausgehen. Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn der Versicherungsnehmer 

 
a) Bauten ganz oder teilweise 

im eigenen Namen und für eigene Rechnung 
im eigenen Namen für fremde Rechnung 
im fremden Namen für eigene Rechnung  
erstellen läßt; 

 
b) selbst Bauleistungen erbringt oder Baustoffe liefert. 

 
6.2 Die Berufshaftpflicht ist auch dann nicht versichert, wenn die unter Ziff. 1 a) und b) genannten Voraus-

setzungen gegeben sind 
a) in der Person eines mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehö-

rigen (§ 4 Ziff. II 2 Abs. 2 AHB) oder 
b) in der Person eines Geschäftsführers oder Gesellschafters des Versicherungsnehmers oder 
c) bei Unternehmen, die vom Versicherungsnehmer oder einem Angehörigen im Sinne von a), Ge-

schäftsführer oder Gesellschafter des Versicherungsnehmers geleitet werden, die ihnen gehören 
oder an denen sie beteiligt sind. 

 
 
B. Haus- und Grundstücks-Haftpflichtversicherung 
 
1. Versichert ist - nach Maßgabe der AHB und der nachstehenden Bestimmungen - die gesetzliche Haft-

pflicht als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer von Grundstücken, Gebäuden 
oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für den versicherten Beruf oder für Wohnzwecke des Versiche-
rungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden, wenn Berufsstätte und Wohnung in en-
gem räumlichen Zusammenhang stehen. 

 
2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 

Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) auf den Grundstücken bis zu einer Bausumme von - soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde - EUR 50.000,- je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschrit-
ten, so entfällt die Mitversicherung. 

 
2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis 

zum Besitzwechsel bestand. 
 
2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 

Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlaß der Ausführung der Ver-
richtungen erhoben werden. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 



 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.  

 
2.4 des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft (§ 7 AHB). 
 
3. Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden 

durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen 
Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des 
Straßenkanals auftreten. 
 
§ 4 Ziff. I 8 AHB bleibt unberührt. 
 
Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung keine Anwendung. 

 
 
C.  Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 
 
1. Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist - abweichend von § 4 Ziff. I 8 AHB - im Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzli-

che Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden  
d u r c h  Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht 
oder ausgegangen ist, die unter Ziff. 2 fallen. 

 
Mitversichert sind gem. § 1 Ziff. 3 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrech-
ten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

 
1.2 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gem. Ziff. 1.1 — teilweise abweichend von § 4 Ziff. I 5 

AHB — gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, welche entstehen durch allmähliche 
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, 
Staub u. dgl.). 

 
1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen 

und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. 
Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein. 

 
1.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die da-

durch entstehen, daß Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 
 
 
2. Risikobegrenzung 
 
 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus 
 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu 

verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 
 
2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-Anlagen). 
 
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer 

Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 
 
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein 

Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, daß die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko). 

 
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG-

Anlagen/Pflichtversicherung). 
 
 
3. Versicherungsfall 
 



 Versicherungsfall ist — abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB und § 5 Ziff. 1 AHB — die nachprüfbare erste 
Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), 
Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.1 mitversicherten 
Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 
Der Versicherungsfall muß während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt 
es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Mög-
lichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

 
 
4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 
4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne daß ein Versicherungsfall eingetreten ist,  
 

- nach einer Störung des Betriebes 
oder 

- aufgrund behördlicher Anordnung 
 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögens-
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.  

 
4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziff. 4.1 werden unter den dort ge-

nannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, daß die Maßnahmen durch den 
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

 
4.3 Im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 4 vereinbarten Gesamtbetrages werden dem Versiche-

rungsnehmer die Aufwendungen voll ersetzt, falls er 
 
4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anord-

nung unverzüglich angezeigt hat und  
 
 alles getan hat, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig 

und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 
  
 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt hat 
 
 oder 
 
4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt hat. 
 

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalls zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Auf-
wendungen, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten durfte. 

 
4.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 4.3 nicht vor, so werden die Aufwendungen nur in dem Umfang 

ersetzt, in dem die Maßnahmen notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu  mindern. 

 
4.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchster-

satzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von EUR ...... je Störung des Betriebes oder behördlicher An-
ordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis EUR ......, ersetzt. 
 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen ... % selbst zu tragen. 
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer er-
setzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerech-
net, es sei denn, daß der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung ei-
nes früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

 
4.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne 

der Ziff. 4.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung 
von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) 
des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers standen. 
 



Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeid-
bar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umweltein-
wirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind ab-
zuziehen. 

 
 
5. Nicht versicherte Tatbestände 
 

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde: 
 
5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, daß beim Umgang mit was-

sergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche 
Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen. 

 
5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-

nommene Umwelteinwirkungen entstehen. 
 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, daß er nach dem Stand der 
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des 
Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen mußte. 

 
5.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 
 
5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungs-

schutz besteht oder hätte beantragt werden können. 
 
5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, daß der Versicherungsnehmer nach Beginn des 

Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits 
von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

 
5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur 

Endablagerung von Abfällen. 
 
5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeug-

nisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen entstehen. 
 
5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Abfälle 

nach Auslieferung entstehen. 
 
5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 

dadurch verursachen, daß sie bewußt von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 

dadurch verursachen, daß sie es bewußt unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem 
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßi-
ge Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewußt nicht 
ausführen. 

 
5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden. 
 
5.12 Ansprüche 
 

- wegen Bergschäden (i.S.d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von 
Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör; 

 
- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i.S.d. § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- 

und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 
 
5.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines 

Fließverhaltens. 
5.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalen Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben. 



 
 
6. Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Selbstbehalt 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 
6.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall pauschal für Personen-, Sach- sowie gem. 

Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschäden EUR ......  (bei Personenschäden für die einzelne Person 
jedoch nicht mehr als EUR ...... ). 
 
Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 
6.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die 

Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 

 
- durch dieselbe Umwelteinwirkung 
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-

ruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, 

 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ers-
ten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 
 
§ 3 Ziff. III Abs. 1 Satz 3 AHB wird gestrichen. 

 
6.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung EUR ......  

selbst zu tragen. 
 
 
7. Nachhaftung 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 
7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten 

Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versi-
cherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschäden wei-
ter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 

 
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Ver-

sicherungsverhältnisses an gerechnet. 
 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-
rungsverhältnis endet. 

 
7.2 Ziff. 7.1 gilt für den Fall entsprechend, daß während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein 

versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, daß auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versi-
cherten Risikos abzustellen ist. 



Zu A., B. und C. 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 
1. Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger und Wasserfahrzeuge 
 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-
Anhängers verursachen. 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden. 
 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
 
 

2. Luftfahrzeuge 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter 
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeugs verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicher-
ten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für 

Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luft-
fahrzeuge bestimmt waren. 

 
b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-

fahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, 
 

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge. 
 

 
3. Brand- und Explosionsschäden 

 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten), die den Schaden durch bewußt gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang 
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen. 


